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ENTWURF EINER LEGISLATIVEN ENTSCHLIESSUNG DES EUROPÄISCHEN 
PARLAMENTS

zu dem Entwurf eines Beschlusses des Rates zur Genehmigung der Änderung der 
Artikel 25 und 26 des Übereinkommens zum Schutz und zur Nutzung 
grenzüberschreitender Wasserläufe und internationaler Seen im Namen der 
Europäischen Union
(12713/2013 – C7-0304/2013 – 2013/0127(NLE))

(Zustimmung)

Das Europäische Parlament,

– in Kenntnis des Entwurfs eines Beschlusses des Rates (12713/2013),

– in Kenntnis der Änderung der Artikel 25 und 26 des Übereinkommens zum Schutz und 
zur Nutzung grenzüberschreitender Wasserläufe und internationaler Seen (12713/2013),

– in Kenntnis des vom Rat gemäß Artikel 192 Absatz 1 und Artikel 218 Absatz 6 
Unterabsatz 2 Buchstabe a des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union 
unterbreiteten Ersuchens um Zustimmung (C7-0304/2013),

– gestützt auf Artikel 81 und Artikel 90 Absatz 7 seiner Geschäftsordnung,

– in Kenntnis der Empfehlung des Ausschusses für Umweltfragen, öffentliche Gesundheit 
und Lebensmittelsicherheit (A7-0356/2013),

1. gibt seine Zustimmung zur Genehmigung der Änderung der Artikel 25 und 26 des 
Übereinkommens zum Schutz und zur Nutzung grenzüberschreitender Wasserläufe und 
internationaler Seen der VN-Wirtschaftskommission für Europa (UN/ECE) im Namen der 
Europäischen Union;

2. beauftragt seinen Präsidenten, den Standpunkt des Parlaments dem Rat und der 
Kommission sowie den Regierungen und Parlamenten der Mitgliedstaaten zu übermitteln.
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BEGRÜNDUNG

Am 24. April 2013 hat die Kommission einen Vorschlag für einen Beschluss des Rates zur 
Genehmigung der Änderung der Artikel 25 und 26 des Übereinkommens zum Schutz und zur 
Nutzung grenzüberschreitender Wasserläufe und internationaler Seen der VN-
Wirtschaftskommission für Europa1 („Übereinkommen von Helsinki“) vorgelegt.

Mit dem Übereinkommen soll ein Regelungsrahmen für die bilaterale oder multilaterale 
Zusammenarbeit zur Vermeidung bzw. Eindämmung der Verschmutzung 
grenzüberschreitender Wasserläufe und für die rationelle Bewirtschaftung der 
Wasserressourcen durch die Länder der VN-Wirtschaftskommission für Europa (UN/ECE) 
festgelegt werden. Die Europäische Union ist seit 1995 Vertragspartei dieses 
Übereinkommens.

Im Jahr 2003 haben die Vertragsparteien den Wunsch zum Ausdruck gebracht, Staaten 
außerhalb des UN/ECE-Gebiets die Möglichkeit zu geben, dem Übereinkommen beizutreten, 
damit die Zusammenarbeit in Flusseinzugsgebieten weltweit gefördert wird. Die Europäische 
Gemeinschaft hat an der Tagung der Vertragsparteien von 2003 teilgenommen, auf der die 
Änderung angenommen wurde, gemäß der jeder Staat, der Mitglied der Vereinten Nationen 
ist, mit Genehmigung der Vertragsparteien dem Übereinkommen beitreten kann.

Nachdem die Änderung bis zum 8. November 2012 von zwei Dritteln der Vertragsparteien 
förmlich angenommen wurde, trat sie für diese Vertragsparteien am 6. Februar 20132 in Kraft. 
Die Europäische Union gehört derzeit zu den wenigen verbliebenen Vertragsparteien, die die 
Änderung bislang nicht förmlich angenommen haben. Die förmliche Annahme der Änderung 
der Artikel 25 und 26 erfordert gemäß Artikel 218 Absatz 6 des Vertrags über die 
Arbeitsweise der Europäischen Union die Zustimmung des Europäischen Parlaments.

Nach Inkrafttreten der Änderung wird das Übereinkommen insbesondere für die 
Nachbarländer des UN/ECE-Gebiets von Bedeutung sein, so z. B. für Afghanistan, China, den 
Iran und bestimmte zentralasiatische Staaten. 

In seiner am 15. März 2012 angenommenen Entschließung zum 6. Weltwasserforum hat das 
Europäische Parlament bereits seinen Standpunkt zu der Änderung zum Ausdruck gebracht 
und die Kommission aufgefordert, „das Inkrafttreten der Änderungen des Übereinkommens 
von Helsinki [...] zu unterstützen, damit der Anwendungsbereich dieses Instruments über die 
Länder der UN/ECE-Region hinaus ausgeweitet wird“.

In Anbetracht der obigen Ausführungen empfiehlt der Berichterstatter dem Parlament, der 
Änderung der Artikel 25 und 26 des Übereinkommens zuzustimmen, um das Übereinkommen 
weltweit zu öffnen und Nicht-UN/ECE-Ländern, die dies wünschen, den Beitritt zu 
ermöglichen.

1 COM(2013) 0239
2 Gemäß Artikel 21 Absatz 4 des Übereinkommens tritt eine Änderung des Übereinkommens für die 
Vertragsparteien des Übereinkommens, die sie angenommen haben, am neunzigsten Tag nach dem 
Zeitpunkt in Kraft, zu dem zwei Drittel dieser Vertragsparteien ihre Urkunde über die Annahme der 
Änderung beim Verwahrer hinterlegt haben. 
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ERGEBNIS DER SCHLUSSABSTIMMUNG IM AUSSCHUSS
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